Marktgemeinde

Feistritz ob Bleiburg
BISTRICA NAD PLIBERKOM

%

; s @
g
/ Qf

__,~ Petzerl
Sitz: St. Michael ob Bleiburg 111 | 9143 Feistritz ob Bleiburg
KONTAKTDATEN
Betl'eff: DATUM: # #4
ZAHL #$&/ H#H4
AUSKUNFTE: 5 |
> 6 & 7 ABTEILUNG:
?2(6 5, @ TELEFON: # 08&$
FAX: # o0&
E-MAIL: =
SEITE: $: /
KUNDMACHUNG
! " #3 %I&"( #P)*
+(,-, #$ /0.#*12 ( 2 0 31 ( 2 044.%*
I(04#30 5, 6 & 7
86 11 9
.#4 986 31 ( 2 -, 0#%,# ;) 044%5%,% )*
I(04#%$0 5, * (2 12+ & 6 1
(6 * o< % *
#4986 : 31 ( 2 -, 0# %, ;) 0443 %/$ ;)*
I(04#3$0 5, * (2 7 : &
3 (6 * : 4,
.#4 986 31 ( 2 -,0 #%.,# ;) 31
( 2 -,044.3%4 ;)* I(04#30 5, (2 + 7
(6 * o< Il
.#4 9 86 31 ( 2 -, O#* I( 04#3%0 5, *
(2 7 : & 3
1 1 * < 4 #4 *
.#4 9 86 31 ( 2 -, O#* I( 04#%0 5, *

(2 + 7 1

1

* < 1



61

C

5">B-A



" I #

$ % % #& ( #

" - I #

$ % % #& ( #
( "#. +1

- % Y# &' (

% 01+
- % )# &' (

2 -l #23
$ % % #&' ( #
- % Y# &' (

) * 4 , -+ _/* *
0 + e
0 +! + !+ 4
6 + *+
2 7 " L+*+
6 + =
6 ,+ LT

! "JJ* o o*01 "

&91 VH L)L *

L+ HS ; ( 3
< HS % % #&
#23#$ 2

I 5(+ +#" % #&"5(+

# % "3 "4 -+ #$

& ( #$ . o#
# " #$

0 !  4#&" ( #

5)  * 1

& #-1 % &# *
5))

&9'5 # ' >+ % '# !

) Lr
) Lo
# [+
# & *+
VY oey
# S
#&"5(+ +#
C #
+# 0+ +
* 4+
+ Y4+

*|



/

6

&8" ! # % # & *+
% &8)42,1 #72 | 88# + *4
% &49 + 5 #5 9% I + *+
#$ %"
& ( #$ # +ox
)-- "ok
&'’ ( #7 ? 4 # o+ o,
7 * 1 !
&'’ ( #$@ % 4=# + *
"4+3 "%
&9"5 #$ - % # + 1+ *
-+ * #$
&' ( # ! # [ |
2 -+ " &
&9'0 #'>+1 ? # + I *+
&8 | # # I >+
&8 6! # ! *+
&49 + 5 #0 + :'# + *+
89# .73
0 + HE&' ( # or o+
5(
"o " g ) *
7
ot A -+
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VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

YRP s BhO «««KKK KK

genehmigt mit Bescheid der Karntner Landesregierung

YRP «««aa«« BhO ««««KKKK

mit welcher die integrierte Flachenwidmungs- und Bebauungsplanung
/Gewerbegebiet St. Michael Ost 3
erlassen wird

Aufgrund der Bestimmungen des 8§ 52 des Karntner Raumordnungsgesetzes 2021 +

K-ROG 2021, LGBI Nr. 59/2021 idF 47/2025, wird verordnet:

1. Abschnitt (Allgemeines)

§1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt fur das Grundstick Nr. 750 und Teilflachen des Grundstiuicks

Nr. 766/1, beide KG 76017 St. Michael, im Ausmal} von insgesamt ca. 18.206 mz.

(2) Integrierende Bestandteile dieser Verordnung bilden die zeichnerischen Darstellungen

uber die Anderung des Flachenwidmungsplanes (Anlage 1) und (ber die festgelegten
Bebauungsbedingungen (Anlage 2).

2. Abschnitt (Flachenwidmung)

§2
Anderung des Flachenwidmungsplanes

Der Flachenwidmungsplan der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg wird insofern geandert,
als unter dem Punkt 3/B2.4/2026

a

die Umwidmung von Teilflachen aus Grundstick Nr. 750 (2.350 m?) und 766/1
(3.491 m?), beide KG 76017 St. Michael, von Grunland fir die Land- und
Forstwirtschaft bestimmte Flachen in Bauland Gewerbegebiet, im Ausmald von
insgesamt ca. 5.841 mz2,

die Umwidmung von Teilflachen aus Grundstick Nr. 750 (5.998 m?) und 766/1
(841 m?), beide KG 76017 St. Michael, von Grinland Behandlung und
Deponierung von Bodenaushub- und Tunnelausbruchmaterial in Bauland
Gewerbegebiet, im Ausmald von insgesamt ca. 6.839 m2,



c die Umwidmung von Teilflachen aus Grundstick Nr. 750 (3.809 m?2) und
Teilflachen aus Grundstiick Nr. 766/1 (623 m?2), beide KG 76017 St. Michael, von
Grunland Lagerplatz in Bauland Gewerbegebiet, im Ausmal3 von insgesamt
ca. 4.432 m?,

d die Umwidmung von Teilflichen aus Grundstiick Nr. 750, KG 76017 St. Michael,
von Grinland Behandlung und Deponierung von Bodenaushub- und
Tunnelausbruchmaterial in Verkehrsflichen allgemeine Verkehrsflachen, im
Ausmald von ca. 606 m2,

e die Umwidmung von Teilflichen aus Grundstiick Nr. 750, KG 76017 St. Michael,
von Grinland Lagerplatz in Verkehrsflachen allgemeine Verkehrsflachen, im
Ausmal von ca. 488 m2,

festgelegt wird.

3. Abschnitt (Bebauungsbedingungen)
§3
Mindestgro3e der Baugrundstiicke
(1) Die Mindestgréf3e der Baugrundstiicke betragt 2.000 m2,

(2) Ausgenommen von der festgelegten MindestgrundstlicksgrofRe sind Baugrundstiicke flr
infrastrukturelle Einrichtungen, die dem offentlichen Interesse dienen.

§4
Bauliche Ausnutzung der Grundstiicke

(1) Die bauliche Ausnutzung der Grundstlicke ergibt sich aus der Baumassenzahl (BMZ).

(2) Die maximal zulassige BMZ betragt 4,0.

§5
Bebauungsweise

Als zulassige Bebauungsweise wird die offene und halboffene Bauweise festgelegt.

86
Bauhohe

(1) Die zulassige Gebaudehthe wird durch die Festlegung der Bauhthe als Hochsthéhe
(Firsthohe oder Attikaoberkante) gemessen von der Eingangshéhe EOO bestimmit.

(2) Die Eingangshthe EOO (Bezugspunkt) wird mit 494,00 m Uber Adria +/- 0,50 m festgelegt.
(3) Die hochstzulassige Bauhdhe betragt 10,00 m.



(4)

(1)
(2)

3)

Abweichend von den Bestimmungen in Abs. (3) durfen notwendige technische Aufbauten
wie Klima- und Liftungsanlagen, Rauchabzugsanlagen u.a., die realisierte Bauhthe
punktuell um das technisch notwendige MaR lberschreiten.

87
Baulinien

Es werden Baulinien mit und ohne Anbauverpflichtung festgelegt.

Ausgenommen von Abs. (1) sind bauliche Anlagen im Rahmen der Freiflachengestaltung,
Wallaufschittungen und Schallschutzbauwerke sowie infrastrukturelle Anlagen.

Der Verlauf der Baulinien ist in der zeichnerischen Darstellung der festgelegten
Bebauungsbedingungen (Anlage 2) dargestellt.

88
Dachformen

Es werden flachgeneigte Dachformen bis maximal 7° Dachneigung festgelegt.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

89
Verlauf und Ausmaf der Verkehrsflachen

Die fahrwegmaRige ErschlieBung erfolgt Uber die Zufahrt der angrenzenden
GemeindestralBe (alte Bleiburger BundesstraBe, Grundstick Nr. 962/6, KG 76017
St. Michael) bzw. Uber interne ErschlieBungswege innerhalb des Planungsgebietes.

Die Anzahl der nachzuweisenden KFZ-Stellplatze wird wie folgt festgelegt:
1 Stellplatz je 35 m? Nutzflache Buroraum
1 Stellplatz je 200 m2 Nutzflache Produktionshallen und Werkstétten inklusive Lagerraume

§10
Baugestaltung

Die Fassadenfarbgebung hat in gedeckten Farbténen zu erfolgen. Grelle Farben werden
ausgeschlossen.

Abweichend von den Bestimmungen in Abs. (1) ist die Verwendung von Farbténen im
Logo und Schriftzug (Corporate Identity) des betreibenden Unternehmens erlaubt, wobei
die Hbhe von Logo und Schriftzug maximal 15 % der Hohe der jeweiligen Auf3enwand
einnehmen darf.

Dachflachen, sofern sie nicht durch technische Aufbauten oder Oberlichter belegt sind,
sind aus mirkroklimatischen Grinden entweder moglichst extensiv zu begriinen oder fur
Photovoltaik- bzw. Solaranlagen zu nutzen.



§11
Gestaltung von Aul3enanlagen

(1) Der Mindestgriinflachenanteil der Baugrundstticke betragt 20 %.

(2) Die in der zeichnerischen Darstellung der festgelegten Bebauungsbedingungen
(Anlage 2) gekennzeichnete A)OIFKH leU GHKQ GIBPFKW V ESKXWE@REMO O 3
und Wildstrauchgruppen unter Verwendung heimischen Pflanzmaterials zu begriinen.

(3) Flachen fur die Auf3engestaltung, Lagerflachen sowie fir den ruhenden Verkehr, sofern
sie nicht der notwendigen verkehrlichen und technischen ErschlieBung dienen, sind mit
sickerfahigen Oberflachenmaterialien auszufihren.

§12

Art der Nutzung von Gebauden

Die zulassige Nutzung aller entstehenden Gebaude und baulichen Anlagen wird nach den
Bestimmungen des § 20 K-ROG 2021 (Bauland Gewerbegebiet) festgelegt.

813
Larmschutz

(1) Im Verlauf der Baulinie mit Anbauverpflichtung ist eine mindestens 3,00 m hohe
geschlossene Wand, gemessen lber Eingangshéhe E0O0 gemaR § 6 Abs. 2, zu errichten,
sofern nicht AuBenwénde von Gebauden oder Gebaudeteilen die gleichwertige
Abschirmungsfunktion Gbernehmen. Mit dem Zeichen o V wird in der zeichnerischen
Darstellung der festgelegten Bebauungsbedingungen (Anlage 2) darauf hingewiesen.

(2) Der in der zeichnerischen Darstellung der festgelegten Bebauungsbedingungen
(Anlage 2) JHNHQ Q] HLF K Q i Biclitgdhu2wall 3ist mit einer Hohe von 3,00 m
oder gesplittet mit 1,50 m Wall und 1,50 m aufgesetzter Wand, jeweils gemessen uber
Eingangshohe EOO0 gemalR 8§ 6 Abs. 2, in geschlossener Verlangerung der
Immissionsschutzmafinahme gemalfd Abs. (1) zu errichten.

(3) Die Larmschutzmalinahmen in den Abs. (1) und (2) sind vor Baubeginn herzustellen.



4. Abschnitt (Schlussbestimmungen)

§14

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen Amtsblatt
der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg in Kraft.

Der Burgermeister

Hermann Srienz

(-Amtssignatur-)



Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg (

Integrierte Flachenwidmungs- und Bebauungsplanung "Gewerbegebiet St. Michael Ost”

Anlage 1 - Umwidmungslageplan 3/B2.4/2026

Mafstab 1:2000 DKM 04/2025
N N N
N0 10 20 40 60 80 100Meter Bearbeitung: FAL/TRO Datum: 09.03.2026 Plannummer: 25022-1P-3/B2.4/2026
Umwidmung von Umwidmung in KG Grundparzelle  AusmaB in m?
a Griunland fur die Bauland - Gewerbegebiet St. Michael 750 tiw. 2.350 m?
Land- und Forstwirtschaft 76017 766/1 tiw. 3.491 m?
bestimmte Flache, Odland 5.841 m?
Griinland - Behandlung und Bauland - Gewerbegebiet St. Michael 750 tlw. 5.998 m?
Deponierung von Bodenaushub- 76017 766/1 tw. 841 m’
und Tunnelausbruchmaterial 6.839 m’
C Griinland - Lagerplatz Bauland - Gewerbegebiet St. Michael 750 tlw. 3.809 m?
76017 766/1 tlw. 623 m’
4.432 m*
d Grinland - Behandlung und Verkehrsflachen - St. Michael 750 tiw. 606 m’
Deponierung von Bodenaushub-  allgemeine Verkehrsflache 76017

und Tunnelausbruchmaterial

e Griunland - Lagerplatz Verkehrsflachen - St. Michael 750 tiw. 488m?
allgemeine Verkehrsflache 76017
Kundmachung Gemeinderatsbeschluss
von: bis: vom:

Genehmigungsvermerk

vom: Zahl:
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Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburigntegrierte Flachenwidmungs- und Bebauungsplandagwerbegebiet Ost

Erlauterungen

1. Ausgangslage und Zielsetzung

Die Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg hat sich zum Ziel gesetzt ein
Gewerbegebiet fur kleinere Betriebe zu entwickeln. Die Gemeinde verfugt zwar
Uber ein Industriegebiet mit zwei Leitbetrieben, die zu den grof3ten Arbeitgebern
Karntens zahlen, jedoch fehlt das Angebot fir klein- bis mittelgro3en Unternehmen
der lokalen Wirtschaft (z. B. Handwerksbetriebe).

Im Ortlichen Entwicklungskonzept 2025 der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg
wurde daher am @dstlichen Ortseingang des Hauptortes St. Michael ob Bleiburg ein
entsprechender Gewerbestandort festgelegt. Aufgrund der verkehrlichen
Gunstlage, der Nahe zu den zentral6rtlichen Einrichungen im Hauptort sowie in
Folge der naturrdumlichen Abschottung durch die angrenzenden Waldflachen,
handelt es sich um einen geeigneten Standort, fiir den nach intensiver Diskussion
und Untersuchung kein Alternativstandort innerhalb des Gemeindegebietes
gefunden werden konnte.

Konkret wird die Entwicklung einer ca. 1,8 ha grol3en Gewerbegebietsflache auf den
Grundsticken Nr. 750 und 766/1, beide KG 76017 St. Mibael, beabsichtigt. Fir die
westliche Teilflache des Areals besteht die konkree Nutzungsabsicht als Standort
fur ein Bauunternehmen und Baumaschinenverleih. Die 6sliche Teilflache wird von
der Gemeinde optioniert, um ein entsprechendes Angebot gemaR zuvor genannter
Zielsetzung zu schaffen.

Fir das Vorhaben wurde bereits ein Bebauungsvorschhg ausgearbeitet, aus dem
die beabsichtigte Bebauung und ErschlieBung sowie de geplanten
LarmschutzmalRnahmen zur angrenzenden Wohnsiedlung rervorgehen.

Aufgrund des Ausmalles der angesuchten Umwidmung wird die Durchfuhrung im
integrierten Flachenwidmungs- und Bebauungsplanungs  verfahren nach § 52
K-ROG 2021 erforderlich.

Zielsetzungen der Verordnung sind:

- Geordnete baulichen Entwicklung und Aufschlie3ung
- Behebung und Vermeidung von Nutzungskonflikten (Larmschutz)

- Sicherstellung der gestalterischen Mindestqualitdten von Gebauden und
Aullenanlagen

- Sicherung einer gestalteten Randgriinung, insbesondee in Richtung Osten
als reprasentative Ortseinfahrt zum Hauptort St. Michael ob Bleiburg

- Schaffung einer Rechtsnorm, mit der die administrative, juristische und
fachliche Umsetzung der kinftigen Bebauung gewdahrleistet wird

Seite 1



Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburigntegrierte Flachenwidmungs- und Bebauungsplandagwerbegebiet Ost

2. Lage und Beschreibung des Planungsgebietes

Das Planungsgebiet umfasst ca. 1,8 ha und liegt am dstlichen Ortsrand des
Hauptortes St. Michael ob Bleiburg. Das Areal befirdet sich unmittelbar an der B 81
Bleiburger Stralle (Umfahrungsstrale St. Michael obBleiburg). Die verkehrliche
ErschlieBung des Planungsgebietes erfolgt Uber den Abzweiger der alten

Bundesstralle (nunmehr Gemeindestral3e) lUber die berdés bestehende Zufahrt.

Nordlich angrenzend verlauft die OBB-Trasse (Bleibuger Schleife). Dahinterliegend
befindet sich das Wohnsiedlungsgebiet Unterlibitsch am FulRe des Libitsch-Bergs.
Die Siedlung besteht aus Ein- und Zweifamilienhdusen mit ortstypischer ein- bis

zwei-gescholliger Bebauungsstruktur mit Sattel- und Walmdachausformung.

Vorgelagert den Wohngebduden befinden sich Sidgéarten und ein

ErschlieBungsweg, sodass ein Abstand von ca. 50 muwr Planungsgebietsgrenze
besteht. Dazwischen befindet sich die OBB-Trasse.

N\ qZenna
Y, N, N7
g /(

/ :/:/ )3 , PR g
\ p .

e ! § o L o4 ::; = ‘ﬁ
. - _. . '.0 3 5 : p.':,~.2 A
ol Lo M 2 o

o .?_'\. R 5 731 e 1 P7 g
v Ho

, ;i
Lage im Raum (Quelle: OK50 KAGIS)

In der Natur handelt es sich um eine weitgehend ebene Flache, ca. 494 m 0.A., die
im Westteil aus einer wieder beflllten Schottergrube besteht. Der dstliche Teil wird
derzeit als Wiese genutzt. Westlich und stdlich grenzen Waldflachen an, wodurch
das Areal naturraumlich eingefasst wird. Die weiter dstlich angrenzenden Flachen
werden landwirtschaftlich genutzt. Im Norden schlie(3t die Bahntrasse mit dahinter
liegender Wohnbebauung an.

Das Planungsgebiet besteht aus den Grundsticken Nr.750 und 766/1 tlw., KG

76017 St. Michael, im Ausmafl von ca. 18.206 m2, wehe im Eigentum des
Widmungswerber stehen.

Seite 2



Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburigntegrierte Flachenwidmungs- und Bebauungsplandagwerbegebiet Ost

3. Ortliches Entwicklungskonzept

In der Funktionalen Gliederung zum Ortlichen Entwicklungskonzept 2025 der
Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg wird der gegenstandliche Bereich dem
Hauptort St. Michael zugeordnet. Dem Hauptort wird grundlegend die
zentraldrtliche Funktion zugewiesen. Er gilt als Egnungsstandort flr
ortsvertragliches Gewerbe in den dafiir ausgewiesena Bereichen. Zielsetzung ist
u.a. die Entwicklung von ortsvertraglichem Kleingewerbe.

Unterlibitsch
Podlibi¢

) Py o
Ausschnitt Entwicklungsplan OEK 2025
Der betreffende Bereich ist im Entwicklungsplan durch die Positionsnummer 6
gekennzeichnet, lautend:

- Am Ostlichen Ortseingang zwischen Bahntrasse, Lande- und
Gemeindestralle ist die Entwicklung eines Gewerbestadortes [flr
Kleinbetriebe zuldssig. Zur Sicherstellung einer g@rdneten Entwicklung und
Vermeidung von Nutzungskonflikten wird die Erarbeitung eines
Bebauungskonzeptes fir den Gesamtbereich empfohlen.

Die Kenntlichmachung einer Altlastflache beruht auf der ehemaligen

BGNSSDQFQTAD~ CHD LHSSKDQVEWKRSHHRMTMFRFDL_2Z"”

Seite 3
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Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburigntegrierte Flachenwidmungs- und Bebauungsplandagwerbegebiet Ost

4. Flachenwidmungsplan

Im rechtswirksamen Flachenwidmungsplan der Marktgemeinde Feistritz ob
Bleiburg sind die betreffenden Grundstiicke in Teilen als Grinland Lagerplatz,
Grinland ° Behandlung und Deponierung von Bodenaushub- und
Tunnelausbruchmaterial sowie als Grunland * Fur die Land- und Forstwirtschaft
bestimmte Flache gewidmet.

F/échenw/dunsp/an (Quelle: KAGIS)
Das Areal wird im Norden durch eine 20 kV Freileitung der KNG durchquert.

In der Umgebung sind die Waldflachen sowie die Bahnlinie ersichtlich gemacht.
Nordlich grenzt Bauland Wohngebiet an. Weiter westlich befindet sich die
Grunlandwidmung Bogenschiel3statte.

Das Planungsgebiet liegt auRerhalb von Gefahrenzona. Laut Hinweiskarte zum
Oberflachenabfluss ist von einer geringen Gefahrdung auszugehen, zumal es sich
um schotterreiche, versickerungsfahige Boden handelt.Die punktuelle Gefahrdung
resultiert aus der Modellierung der ehemaligen Grube, die zum Zeitpunkt der
Berechnung zu Grunde lag.

Seite 4



Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburigntegrierte Flachenwidmungs- und Bebauungsplandagwerbegebiet Ost

5. Begrundung zu den verordneten Festlegungen

Durch die vorliegende integrierte Flachenwidmungs- und Bebauungsplanung
V D Q C D M Belmuurgsplan fir das Gemeindegebiet der Marktgemeinde Feistritz
ob Bleiburg” UNL 1:0.2017, Zahl: 031-4-3-01/2017, abweichende Bebauugs-
bedingungen festgelegt.

Auf die abweichenden Bebauungsbedingungen wird explizit hingewiesen.

ad 8§ 1 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich umfasst das Grundstick Nr. 750 und Teilflachen des
Grundsticks Nr. 766/1, beide KG 76017 St. Michael. Das Ausmall des
Geltungsbereiches betragt insgesamt ca. 18.206 mz2.

ad § 2 Anderung des Flachenwidmungsplanes
Die geplanten Umwidmungen erfolgen gemafld Umwidmungslageplan (Anlage 1).

ad 8§ 3 MindestgroRe der Baugrundstiicke
Die Mindestgro3e der Baugrundstiicke betragt 2.000 mz.

DL Z — DA@TTMFROK@M EwQ C@R BIDDHM@OBBAHD T MCR
sticksgroRen bei offener Bebauung mit 500 m2, bei halboffener Bebauung mit
400 m2 und bei geschlossener Bebauung mit 300 m? festgelegt. Die Abweichung
wird dadurch begriindet, dass derart kleine Grundstiicksgréf3en dem Charakter und
der Funktionalitat eines Gewerbegebietes widersprechenwirden. Das Mindestmal
von 2.000 m2 soll eine effiziente und wirtschaftliche Einteilung der Flachen
gewahrleisten.

ad 8 4 Bauliche Ausnutzung der Grundstiicke

Zur Festlegung der baulichen Ausnutzung der Baugrundsticke wird auf die
Baumassenzahl (BMZ) zurlickgegriffen. Die BMZ ist da Verhéltnis der Baumasse
zur Flache des Baugrundstiicks (8 47 Abs. 9 K-ROG 2Q). Zur Bemessung ist die
tatsdchliche Kubatur aller Gebaude und sonstigen bailichen Anlagen des
oberirdisch umbauten Raumes mal3geblich.

DieBMZVHQC LHS ~« EDRSFDKDFSe+ DL _ Z Rb IDDAHEMIO MAFORACHKDAS M
betragt die Ausnutzung der Grundstiicke im Bauland Gewerbegebiet max. 0,8 GFZ
(Gescholdflachenzahl. Unter der Annahme von iblicheweise erhohten
GescholRhéhen von Betriebsgebduden entspricht die BMZ 4,0 ungefahr der GFZ 0,8,

sodass faktisch keine Erhdhung der baulichen Ausnutung stattfindet.

ad § 5 Bebauungsweise
Es wird die offene und halboffene Bauweise festgelgyt, um eine lockere Bebauung
zu bewirken. Die entspricht der ortstiblichen umgebenden Bebauungsstruktur.

ad 8 6 Bauhdhe

Die maximal zulassige Bauhdhe bzw. Gebaudehéhe wircals Hochsthéhe in Metern
festgelegt. Als Bezugspunkt fir die absolute H6henbestimmung wird die
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Eingangshohe EOO mit 494,0 m U. A. bestimmt. Abweibungen von bis zu 0,5 m sind
zulassig.

Die Festlegung der Eingangshohe ergibt sich aus demMittelwert der H6hen des
natirlichen Gelandes innerhalb des Planungsgebietes Mit der Eingangshdhe wird
lediglich die HoOchsthohe bestimmt, nicht jedoch das Niveau der
Erdgeschof3fuRbodenoberkante von Baukérpern.

Die hochstzulassige Bauhthe gemessen von EOO0 bis zm hochsten Punkt des
Gebéaudes (Firsthohe oder Attikaoberkante) betragt maximal 10,00 m.

L — DA@TTMFROK@M EwQ C@R DLDH@ARNKAKBDS " QVIHGQ G
festgelegt, jedoch eine GescholBhéhenobergrenze von5,00 m fir Hallenbauwerke
in Verbindung mit der Zulassigkeit einer maximal zweigescholRigen Bebauung. Die
festgelegte Bauhthe von maximal 10000 m HRS RNLHS @TR CDL — DA@TTMI
C@R DLDHMCDFDAHDS” CHQDJS @QAKDHSA@Q-

Uberschreitungen der Bauhohe fir technisch notwendige Aufbauten sind
grundsatzlich zulassig, jedoch nur im Umfang ihres nachweislich betriebs-
notwendigen Ausmafes. Aufbauten sollen mdéglichst in einem Abstand zur
Innenkontur der Attikaoberkante errichtet werden, um vom aulReren
Erscheinungsbild keine optische Uberhéhung der zuléssigen Bauhdhe auszuldsen.
Es wird geplant auf den Silotirmen betriebsnotwendige Aufbauten in Form von
Punktfiltern aufzusetzen.

ad § 7 Baulinien

Die Baulinien mit Anbauverpflichtung verlaufen entlang der ndrdlichen
Planungsgebietsgrenze. Mit der Anbauverpflichtung soll eine Ilickenlose
Bebauung sichergestellt werden, um eine abschirmend Wirkung (Larm- und
Sichtschutz) zur angrenzenden Wohnbebauung zu gewalrleisten. Der
Anbauverpflichtung kann auch durch die Errichtung von Wanden nachgekommen
werden, insbesondere dann, wenn aufgrund der offenen Bauweise an seitlichen
Grundstickgrenzen Abstdnde von Geb&auden einzuhaltensind.

Die Baulinien ohne Anbauverpflichtung folgen einerseits der Moglichkeit einer
hohen Ausnutzung der Baulandflache, andererseits urier Bedachtnahme der
Abstandsbestimmungen entlang von Landesstralen im Feiland (15,00 m ab
Fahrbahnrand) bzw. der Begrenzung der Bebauung nach auf3en drch einen 8,00 m
breiten La4rm- und Sichtschutzwall.

ad § 8 Dachformen
Als Dachform wird das Flachdach mit einer Dachneiging von maximal 7° zu
verstehen.

Die Festlegung flachgeneigter Dachformen dient der Sicherstellung einer mdglichst
—QTGHFDM” @ BfGidli¢h MleC geivé&@iched Funktion.

ad 8 9 Verlauf und Ausmalf} der Verkehrsflachen
Die verkehrliche ErschlieRung erfolgt Giber die besehende Zufahrt an der alten
Bundesstrale bzw. Bleiburger Strale von Sidden aus.Der bestehende
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Kreuzungsbereich der B 81 wird hierdurch nicht berthrt. Die Zufahrt im inneren des
Planungsgebietes erfolgt Gber eine mindestens 13,00 m Breite Verkehrsflache.

Dabei wird ein Abstand zur westlich angrenzenden Waddflache berucksichtigt,

zumal die Mindestore HSDM MDTDQ QRBGKHDZTMFRRSQ®ZBWQFDL _-
C@QR DLDHMCDFDAHDS” +~«« AHR 2~«« L ADSQ@FDM-

Bezuglich des Stellplatznachweises wird fur Baroramlichkeiten 1 KFZ-Stellplatz je

35 m? Nutzflache festgelegt. Es handelt sich um eiren Mischwert, der aus dem

— DA@QTTMFROK@M EwQ C@R DLDHMEDMIbASEHABSlAchkeS - SDKI
60 m2 Blro- bzw. Werkstattenflache fur je 3 Beschafigte, abgeleitet wurde.

Fur Produktionshallen und Werkstatten inklusive Lagerraume wird 1 KFZ-Stellplatz
je 200 m2 Nutzflache festgelegt~ @M@KNF YTL — DA@TTMFROK@ N\
DLDHMCD FDrABger8dchen und -raume.

ad 8§ 10 Baugestaltung

Die Baugestaltung zielt zusammen mit der Gestaltung von AuBenanlagen auf die
Sicherstellung der formalen Qualitdten der geplanten Baukorper ab. Das
Gewerbegebiet soll sich nach aullen méglichst in das umliegende Orts- und
Landschaftsbild einfigen. Grelle Farben und das Aumalf von Logo und Schriftzug
des Unternehmens werden reglementiert. Aus klimatischen und energetischen
Grinden sind Dachflachen entweder moglichst zu begriinen oder durch
Photovoltaik- bzw. Solaranlagen zu nutzen.

ad 8§ 11 Gestaltung von AulRenanlagen

Die Bestimmungen zur Begrinung sehen vor, dass mindeséns 20 % des jeweiligen
Baugrundstiicks zu begriinen ist. Die Wallaufschiitturg im Osten ist mit Bliten- und

Wildstrauchgruppen zu begrinen. Dabei ist auf die Herstellung einer
reprasentativen Ortseinfahrt Bedacht zu nehmen.

Weiterfihrende MaRRnahmen zur Randeingrinung werden aufgrund der Lage an
der B81 ~ Freihaltung von Sichtachsen im Kreuzungsbereich mi der
GemeindestralRe “sowie aufgrund der Waldrandlage als nicht erforderlich erachtet.

Zur Gewahrleistung eines moglichst hohen Anteils an sickerfahigen Flachen bzw.
zur Verringerung des Versiegelungsgrades sind Flaclken fur die Platz- und
AuRBengestaltung sowie fir den ruhenden Verkehr mit sickerfahigen
Oberflachenmaterialien auszufiuihren. Die Flachen noweniger verkehrlicher und
technischer ErschlieBungen sind davon ausgenommen.

ad 8§ 12 Art der Nutzung von Gebauden

Die Art der Nutzung wird widmungskonform als Bauland Gewerbegebiet (§ 20 K-
ROG 2021) festgelegt. Demnach sind vornehmlich Betiebsgebdude samt

dazugehdrigen sonstigen baulichen Anlagen fur gewerbliche Klein- und

Mittelbetriebe, die keine Ortliche unzumutbaren Umw eltbelastungen verursachen

zulassig. Auf die Erfullung der Voraussetzungen nab 8 16 Abs. 2 K-ROG 2021 wird
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verwiesen (etwaige Beeintrachtigungen durch L&arm-, Staub-, und Geruchs-
belastigungen und sonstige Luftverunreinigungen ode r Erschitterungen).

ad 8 13 Larmschutz

Die Festlegungen zum Larmschutz beruhen auf der Hestellung einer mindestens
3,00 m hohen geschossenen baulichen Abschirmung Ribtung Norden zugunsten
der daran anschlie@enden Wohnsiedlung. Primar wird hierdurch ein Sichtschutz
bewirkt. Die Vermeidung von L&rmemissionen ergibt sich durch die hohen
Abstande zu den nachstliegenden Wohngebauden (ca. ® m ab nordlicher Baulinie)
und der geplanten Bindelung von Gebauden im noérdlichen Planungsgebiet
(Baulinie mit Anbauverpflichtung), womit die Abstande zwischen Wohngebaude
und Betriebsflachen zusatzlich vergrofZert werden.

Im Osten ist ein begrinter Larm- und Sichtschutzwall in Verlangerung der
nordlichen geschlossenen Wand herzustellen.

Insgesamt wird zur noérdlich angrenzenden Wohnsiedlung eine geschlossene
Einhausung als Larm- und Sichtschutz geschaffen.

Weitere konkrete LarmschutzschutzmalfRnahmen sind im Einzelfall im
gewerberechtlichen- bzw. Bauverfahren zu bestimmen.

Die MaRnahmen laut Bebauungsplan sind vor Baubeginn herzustellen. Die
Herstellungskosten und Pflege tragen die jeweiligen Grundeigentimer.

ad § 14 Inkrafttreten
Mit den Schlussbestimmungen wird das formale Inkrafttreten dieser Verordnung
geregelt.

Seite 8



o 744/1




	Kundmachung-Integ.FLÄWI u. BPL Gewerbegebiet St. Michael Ost_mit Signatur.pdf
	Gewerbegebiet Ost_Kundmachungsexemplar.pdf

		2026-03-23T11:30:59+0100
	Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




